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Grenze des röumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

BEBAUUNGSPLAN "AUF DEN GÄRTEN 2" ORTSGEMEINDE SOHRSCHIED

TEXTFESTSETZUNGEN
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG UND DACHNEIGUNG (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 1 und § 88 (6) LBauO)
Im röumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Dachform f–r Haupt- und Nebengeböude freigestellt, geneigte Döcher d–rfen keine hühere Dachneigung als 45° aufweisen.

Dachaufbauten sind bis zu einer Lönge von 2/3 der Geböudewand der jeweiligen Traufseite zulössig.

Die Dacheindeckung darf bei geneigten Döchern nur in Farben erfolgen, die den folgenden RAL-Farben vergleichbar sind:

Graue Farbtypen: RAL 7010 (Zeltgrau), 7012 (Basaltgrau), 7013 (Braungrau), 7015 (Schiefergrau), 7016 (Anthrazitgrau), 7021 (Schwarzgrau), 7024 (Graphitgrau), 7026 (Granitgrau).

Die Festsetzungen der Dachfarbe gelten nicht f–r die Dacheindeckung der Wintergörten.

Groäflöchige Elemente sind, auäer Dachbegr–nungen, Eindeckung von Wintergörten und zur Solar-energiegewinnung, unzulössig.

2.2 ANZAHL DER STELLPLÄTZE (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 8 LBauO)
F–r jede Wohneinheit sind 2 PKW Stellplötze vorzusehen.

2.3 GESTALTUNG VON GRUNDSTßCKSFREIFLÄCHEN (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 3 und § 88 (6) LBauO)
Die nicht –berbauten Flöchen bebauter Grundst–cke sind mit Ausnahme der Zugönge, Einfahrten, Stellplötzen als Gr–nflöchen oder görtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Gestalterische Stein-,

Splitt- und Schottergörten sind nicht zulössig.

Fuäwege, Garagenzufahrten, Terrassen und Pkw-Stellplötze sind mit einer wasser- und luftdurchlössigen Oberflöche (Befestigung z.B. mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen, Spurwege oder im Sandbett

verlegtem Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 30 %) zu versehen.

3. GRßNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
Entsprechend der Darstellungen Bebauungsplan und in den landespflegerischen Festsetzungen des Umweltberichts, werden zum Ausgleich des Eingriffes folgende Festsetzungen getroffen:

Üffentliche Gr•nflöchen:
1. Begr–nung üffentlicher Gr–nflöchen (§ 9 (1) Ziff. 25a BauGB)

Die üffentlichen Gr–nflöchen sind als artenreiche Glatthaferwiesen anzulegen und extensiv zu unterhalten. Hierzu sollen die Flöchen mit einer Regiosaatmischung (z. B. mit der Regiosaatgutmischung Feldraine

und Söume, 10% Gröser / 90% Kröuter & Leguminosen, HK 7 / UG 7 “ Rheinisches Bergland der Fa. Saaten Zeller) eingesöt werden. Nach der Etablierung der Einsaat sind die Flöchen durch 2 malige jöhrliche

Mahd zu pflegen, wobei der erste Möhtermin nicht vor Mitte Juni erfolgen sollte. Das Möhgut soll stets von der Flöche abtransportiert werden. Die D–ngung der Flöchen ist nicht erlaubt. Des Weiteren soll je 200

m² üffentlicher Gr–nflöche eine Gehülzgruppe aus 3 heimischen Laubböumen und 2 heimischen Ströuchern angepflanzt und dauerhaft unterhalten werden. Abgöngige Pflanzen sind in gleicher Anzahl zu

ersetzen. Die anzupflanzenden Arten sind aus der aus der folgenden Artenliste auszuwöhlen:

Feldahorn - Acer campestre; Spitzahorn - Acer platanoides; Bergahorn - Acer pseudoplatanus; Hainbuche - Carpinus betulus; Hasel - Corylus avellana; Walnuä - Juglans regia; Apfel - Malus sylvestris; Birne -

Pyrus communis; Traubeneiche - Quercus petraea; Stieleiche - Quercus robur; Faulbaum - Rhamnus frangula; Salweide - Salix caprea; Grauweide - Salix cinerea; Eberesche - Sorbus aucuparia; Mehlbeere -

Sorbus aria; Winterlinde - Tilia cordata

Private Gr•nflöchen
1. Begr–nung der privaten Grundst–cksflöchen (§ 9 (1) Ziff. 25a BauGB)

Die nicht bebauten Grundst–cksflöchen sind görtnerisch anzulegen und zu pflegen. Je Grundst–ck ist mindestens 1 Laubbaum und 5 Ströucher anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abgöngige Pflanzen

sind in gleicher Anzahl zu ersetzen. Die anzupflanzenden Arten sind aus der foldenden Artenliste auszuwöhlen. Als Sortierung f–r die Pflanzungen sind mindestens zu verwenden. Pflanzverwendung: Böume

verpflanzte Heister, Hühe 200 cm; Verpflanzte Ströucher, 100/150 cm Hühe

Laubböume: Feld-Ahorn - Acer campestre; Gemeine Birke - Betula pendula; Hainbuche - Carpinus betulus; Eber-Esche - Sorbus aucuparia; Holz-Birne - Pyrus communis; Speierling - Sorbus domestica;

Vogel-Kirsche - Prunus avium; Wild-Apfel - Malus sylvestris

Ströucher: Eingriffeliger Weiädorn - Crataegus monogyna; Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus; Hasel - Corylus avellana; Hundsrose - Rosa canina; Roter Hartriegel - Cornus sanguinea; Schlehe - Prunus

spinosa; Schwarzer Holunder - Sambucus nigra; Zweigriffeliger Weiädorn - Crataegus laevigata.

4. Hinweise
4.1 DENKMALPFLEGE, -SCHUTZ
Der Baubeginn der Erdarbeiten ist 3 Wochen vorher, der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archöologie, Auäenstelle Koblenz, 56077 Koblenz, Tel. 0261/6675-3000, sowie der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe, Direktion Archöologie, Erdgeschichte, 55116 Mainz, Tel. 06131/2016-400 anzuzeigen. Die eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren; etwaige zutage kommende archöologische 

Funde unterliegen gemöä § 16-21 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der unverz–glichen m–ndlichen oder schriftlichen Meldepflicht.

4.2 NIEDERSCHLAGSWASSERBEWIRTSCHAFTUNG
Anfallendes Niederschlagswasser darf nur in daf–r zugelassene Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anföllt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann,

und die Müglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewösser mittelbar oder unmittelbar einflieäen zu lassen. Eine Verwendung als Brauchwasser ist anzustreben.

Die Aussagen der Allgemeinen Entwösserungssatzung der VG Kirchberg vom 11.10.2018 zur Niederschlagswasserbewirtschaftung festgelegt (§ 16) sowie die technischen Anforderungen an die •private„

Niederschlagswasserbewirtschaftung (Anhang 3) sind im Zuge der Objektplanung zu beachten.

4.3 DRAINAGEN
Auf den Baugrundst–cken eventuell befindliche Drainagen sind umzuleiten.

1.7.3 Systemskizzen zur beispielhaften Darstellung::

In den nachfolgenden Systemskizzen werden die zulössigen Hühen baulicher Anlagen ergönzend und beispielhaft dargestellt:

! Lage unterer Bezugspunkt

! Geböude mit geneigtem Dach

! Geböude mit Flachdach

1.8 FßHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB)
Im Plangebiet sind nur unterirdische Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen zulössig. Dies gilt nicht f–r die Aufstellung von oberirdischen

Schaltgehöusen.

1.9 FLÄCHEN DIE ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKÜRPERS (§ 9 (1) Ziff. 26 BauGB)
Die f–r die Herstellung der Verkehrsflöchen erforderlichen Büschungen, der R–ckenbeton der abgrenzenden Bordanlage und die grundst–ckseitigen

ßberstönde von Leuchtenfundamenten sind im Eigentum des Anliegers zu belassen und von diesem zu dulden.

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) Ziff. 1 BauGB)
Als Art der baulichen Nutzung ist f–r das Plangebiet festgesetzt:

 "ALLGEM. WOHNGEBIET" nach § 4 BauNVO, die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Ziffer 4 (Gartenbaubetriebe) und Ziffer 5

(Tankstellen) BauNVO sind im Plangebiet nicht zulössig.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB)
Als Maä der baulichen Nutzung ist f–r das Plangebiet festgesetzt: (Siehe Nutzungsschablone)

Eine ßberschreitung der Zahl der Vollgeschosse ist müglich, wenn es sich dabei um ein durch die nat–rlichen

Gelöndeverhöltnisse bedingtes Kellergeschoss im Sinne des § 2 (4) LBauO handelt und die Geschossflöchenzahl nicht

–berschritten wird.

1.3 BAUWEISE UND STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die offene Bauweise festgesetzt (§ 22 (2) BauNVO). Die Firstrichtung ist

freigestellt.

1.4 ANZAHL DER ZULÄSSIGEN WOHNEINHEITEN (§ 9 (1) Ziff. 6 BauGB)
Zulössig sind nur Einzelhöuser mit max. 2 Wohneinheiten (§ 9 (1) Ziff. 6 BauGB).

1.5 REGELUNGEN ZUR ßBERBAUBAREN GRUNDSTßCKSFLÄCHE (§ 9 (1) Ziff. 2
BauGB)
Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind grundsötzlich nur innerhalb der –berbaubaren 

Grundst–cksflöchen zulössig. Eine Nebenanlage je Baugrundst–ck, bis 50 cbm umbauten Raumes ist auch auäerhalb der 

–berbaubaren Grundst–cksflöchen zugelassen.

Die folgenden untergeordneten Nebenanlagen sind auch auäerhalb der –berbaubaren Grundst–cksflöche zulössig: St–tzmauern,

Treppen und Einfriedungen.

1.6 STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 (1) Ziff. 4 BauGB)
Garagen, Carports und –berdachte Stellplötze sind nur innerhalb der –berbaubaren Grundst–cksflöchen zulössig. Vor Garagen

ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m freizuhalten, dieser ist kein notwendiger Stellplatz gem. § 47 LBauO.

Stellplötze und Einfahrten sind auch auäerhalb der –berbaubaren Grundst–cksflöchen, f–r den durch die Nutzung verursachten

Bedarf, zulössig (§ 12 BauNVO).

1.7 HÜHE BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB)
1.7.1 Zulössige Hühen baulicher Anlage:

Bauliche Anlagen d–rfen die nachstehenden Hühen nicht –berschreiten:

! Traufhühe: maximal 7,00 m

Die maximale Traufhühe darf auf 1/3 der jeweiligen Geböudewandlönge, begrenzt auf maximal zwei Ausnahmen dieser Art

pro Geböude, –berschritten werden.

! Firsthühe (bei Geböuden mit geneigtem Dach):

- maximal 8,50 m, soweit die Traufhühe zwischen 4,60 m bis 7,00 m liegt

- maximal 10,50 m, soweit die Traufhühe maximal 4,60 m erreicht

! Geböudehühe (bei Geböuden mit Flachdach): maximal 7,00 m

- die zulössige Geböudehühe darf mit einer Attika um maximal 0,50 m sowie mit Schornsteinen und untergeordneten

Teile um maximal 1,00 m –berschritten werden.

1.7.2 Maägebende Bezugspunkte (Definitionen):

F–r die Berechnung der vorgenannten Hühen gelten die nachfolgenden Bezugspunkte:

! unterer Bezugspunkt:

- bergseitige Erschlieäung: der hüchste Punkt der Straäen-/Gehwegskante gegen–berliegend zum Geböude

(gemessen im rechten Winkel von der Straäen- bzw. Gehwegskante aus, siehe System-Skizze •Lage unterer

Bezugspunkt„); bei Eckgrundst–cken ist als Bezugspunkt die hühergelegene Straäe maägebend;

- talseitige Erschlieäung: der hüchste Punkt des unmittelbar an das Geböude angrenzenden Urgelöndes

! oberer Bezugspunkt:

- Traufhühe: Auäenkante der Dachhaut im Schnittpunkt mit der Auäenkante der Auäen-wand

- Firsthühe (bei Geböuden mit geneigtem Dach): Oberkante der Dachhaut im First

- Geböudehühe (bei Geböuden mit Flachdach): Oberkante der öuäeren Dachhaut
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Bebauungsplan

"Auf den Görten 2"
Gemarkung Sohrschied

Fassung f–r Beteiligungsfahren nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

1.   Aufstellungsbeschluss
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Sohrschied hat am 30.03.2023 gemöä § 2 Abs. 1 BauGB den
Aufstellungsbeschluss f–r die Aufstellung des Bebauungsplanes •Auf den Görten 2„ gefasst.

55487 Sohrschied, den _______________ _______________
ORTSGEMEINDE (Siegel)  (Sonja Renzler)

SOHRSCHIED Ortsb–rgermeisterin

2.   Beteiligungsverfahren
a) Der Entwurf des Bebauungsplanes •Auf den Görten 2„ wurde am 24.04.2024 vom Ortsgemeinderat der
Ortsgemeinde Sohrschied gebilligt.

Die Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom xx.xx.2024
bis einschlieälich xx.xx.2024.
Die Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 2 BauGB
erfolgte mit Schreiben vom xx.xx.2024 mit einer Frist bis zum xx.xx.2024.
Die W–rdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemöä § 1 Abs. 7 BauGB erfolgte mit
Beschluss des Ortsgemeinderats der Ortsgemeinde Sohrschied vom xx.xx.2024.

55487 Sohrschied, den _______________ _______________
ORTSGEMEINDE (Siegel)  (Sonja Renzler)

SOHRSCHIED Ortsb–rgermeisterin

3.   Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan •Auf den Görten 2„ wurde am _______________ vom Ortsgemeinderat der
Ortsgemeinde Sohrschied gemöä § 24 GemO und § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

55487 Sohrschied, den _______________ _______________
ORTSGEMEINDE (Siegel)  (Sonja Renzler)

SOHRSCHIED Ortsb–rgermeisterin

4.   Ausfertigung
Es wird bescheinigt, dass die nebenstehende Planzeichnung Gegenstand des Planaufstellungsverfahrens
war, dass die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes •Auf den Görten 2„ mit
dem Willen des Ortsgemeinderats der Ortsgemeinde Sohrschied –bereinstimmen und dass die f–r die
Normgebung gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

55487 Sohrschied, den _______________ _______________
ORTSGEMEINDE (Siegel)  (Sonja Renzler)

SOHRSCHIED Ortsb–rgermeisterin

5.   Bekanntmachung, Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes •Auf den Görten 2„ als Satzung ist am ________________ gemöä
§ 10 Abs. 3 BauGB orts–blich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan
wöhrend der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Hunsr–ck), Marktplatz 5,
55481 Kirchberg, von jedermann eingesehen werden kann.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan •Auf den Görten 2„ am _________________ in Kraft
getreten.

55487 Sohrschied, den _______________ _______________
ORTSGEMEINDE (Siegel)  (Sonja Renzler)
SOHRSCHIED Ortsb–rgermeisterin

Ortsgemeinde Sohrschied
Gartenstraäe 6
55487 Sohrschied
Tel.  06763/5589905
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